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Rechtsanwalt
Dr. Thyl N. Haßler
von White & Case

Quelle: White & Case

Grundstücksrecht. Eine Vereinbarung über
die Auseinandersetzung einer
BGB-Gesellschaft, die die Übertragung eines
Miteigentumsanteils an einem Grundstück
beinhaltet, muss notariell beurkundet
werden. Ansonsten ist sie unwirksam.

OLG Hamm, Urteil vom 6. April 2022,
Az. 8 U 172/20

Abwickeln der Grundstücks-GbR
nur mit Notar

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DER FALL

Mit notariellem Kaufvertrag haben die
Parteien, die in einer nichtehelichen
Beziehung lebten, gemeinsam je zur
Hälfte ein Grundstück erworben, um ein
Einfamilienhaus zu bauen und zu bewoh-
nen. Nach Baustart scheitert die Bezie-
hung. Die Klägerin setzt das Vorhaben
fort, investiert umfangreich in das Grund-
stück und bewohnt das Haus nun alleine.
Sie verlangt, dass ihr Ex-Partner ihr seinen

Miteigentumsanteil an dem Grundstück
überträgt. Sie behauptet, mit ihm eine
GbR zum Bau des Hauses gegründet zu
haben, die die beiden wieder aufgelöst
hätten. Die mündliche Vereinbarung zur
AuseinandersetzungderGbR soll beinhal-
tet haben, dass derMann seinenMiteigen-
tumsanteil an sie verkauft. In erster
Instanz wird die Klage abgewiesen, auch
die Berufung ist erfolglos.
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DIE FOLGEN

Diemündliche Vereinbarung zur Übertra-
gung des Miteigentumsanteils ist nichtig,
weil sie nichtnotariell beurkundetwurde –
unabhängig davon, ob eine GbR bestan-
den hat oder nicht. Unterstellt, dass es die
GbRgab, gilt das Formerfordernis auch für
die Auseinandersetzungsvereinbarung
zwischenGesellschaftern,mit der einMit-
eigentumsanteil an einem Grundstück
übertragen werden soll. Da die Parteien
einen notariellen Kaufvertrag geschlossen
haben, wussten sie, dass die Übertragung
von Eigentuman einemGrundstück beur-
kundet werden muss. Dann können sie
sich nicht auf die Formnichtigkeit beru-

fen. Die Frau hat auch keinen Anspruch
auf Ausgleich, denn sie hat erst nach der
Trennung in das Grundstück investiert.
Die Investitionen sind daher keine „ge-
meinschaftsbezogenen“ Zuwendungen
an den Ex-Partner. Die Rechtsprechung
des BGH, wonach bei Beendigung einer
Lebensgemeinschaft Ausgleichsansprü-
che für Beiträge eines Partners bestehen
können, mit denen ein großer Vermö-
genswert geschaffen wurde, kann hier
nicht angewendet werden. Denn ihr liegt
der Gedanke zugrunde, dass die Zuwen-
dung gerade im Hinblick auf ein Fort-
bestehen der Beziehung getätigt wurde.
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WAS IST ZU TUN?

Das OLG Hamm stellt klar, dass auch die
Auseinandersetzungsvereinbarung einer
GbR beurkundet werden muss, wenn sie
die Eigentumsübertragung eines Grund-
stücks regelt. Zudem konkretisiert das
Gericht den Anwendungsbereich der
BGH-Rechtsprechung zu Ausgleichs-
ansprüchen nach dem Ende einer nicht-
ehelichen Lebensgemeinschaft auf soge-

nannte gemeinschaftsbezogene Zuwen-
dungen, also solche, die gerade der
Verwirklichung der Lebensgemeinschaft
dienen. Partner, die in einer Lebensge-
meinschaft leben, sollten daher vorsorg-
lich am Anfang Regelungen dafür treffen,
was mit in der Beziehung erworbenen
Immobilien geschieht, wenn die Bezie-
hung scheitert. (redigiert von Anja Hall)

Rechtsanwalt
Paul M. Kiss

von CBH Rechtsanwälte
Quelle: CBH

Maklerrecht. Die Beweislast für die
Fälschung einer Urkunde, aus der sich eine
Verwirkung des Provisionsanspruchs
ergeben soll, liegt bei demjenigen, der sich
auf die Verwirkung beruft, also dem
Maklerkunden.

OLG Hamm, Urteil vom 29. März 2021,
Az. 18 U 18/20

Einen Fälschungsvorwurf muss
der Maklerkunde beweisen
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DER FALL

Interessenten, denen der Leerstand eines
Objekts bekannt war, warfen einen „An
den Eigentümer“ adressierten Brief in den
Hausbriefkasten und äußerten ihr Kauf-
interesse. Daraufhin wandte sich der vom
Eigentümer beauftragte Makler, der einen
Alleinauftrag hatte, an sie. Er führte eine
Besichtigung durch und übergab ein
Exposé mit ausdrücklichem Provisions-
verlangen. Es kam zu einer weiteren ge-

meinsamen Besichtigung und der Makler
beantwortete Fragen. Bezüglich einer
Reservierungsvereinbarung, die ebenfalls
eine Provisionsregelung enthielt, bestrit-
ten die Interessenten die Echtheit ihrer
Unterschriften. Nachdem sie die Immo-
bilie erworben hatten, stellte der Makler
ihnen die Provision in Rechnung. Die
Käufer verweigerten die Zahlung, und der
Makler klagte das Geld ein.
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DIE FOLGEN

Nachdem die Klage in der ersten Instanz
abgewiesen wurde, legte derMakler Beru-
fung ein und hatte damit Erfolg. Die Inte-
ressenten wussten von dem Provisions-
verlangen, denn es war im Exposé ent-
halten, das der Makler ihnen überreicht
hatte. Sie haben einen zweiten Besichti-
gungstermin mit dem Makler durch-
geführt und ihm anschließend Fragen ge-
stellt, die er beantwortet hat. Der Makler
hat dann den Kontakt zum Verkäufer
hergestellt. Er hat also aufgrund eines
schlüssig zustande gekommenen Makler-
vertrags eine Maklerleistung erbracht, die
zum Abschluss des Kaufvertrags geführt

hat. Wäre die Reservierungsvereinbarung
vomMakler gefälscht worden, könnte dies
eine schwere Treuepflichtverletzung dar-
stellen und ggf. zur Verwirkung des Pro-
visionsanspruchs führen. Der Schriftsach-
verständige kam zu dem Ergebnis, dass
nicht mit hinreichender Sicherheit von
einer Fälschung ausgegangen werden
kann. Auch wenn im Grundsatz derjenige
die Beweislast für die Echtheit einer Pri-
vaturkunde trägt, der die Echtheit be-
hauptet, lag hier die Beweislast bei den
Käufern, da sie die „Beweisführer“ für die
Verwirkung waren. Und eine Fälschung
konnten sie nicht beweisen.
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WAS IST ZU TUN?

Wichtig ist, dass ein Makler seine Leistun-
gen erst erbringt, nachdem der Makler-
vertrag zustande gekommen ist. Ist der
Kunde ein Verbraucher und bezieht sich
der Maklervertrag auf Nachweis oder
Vermittlung einer Kaufgelegenheit für
eine Wohnung oder ein Einfamilienhaus,
bedarf der Vertrag der Textform. Dabei
genügt z.B. auch eine E-Mail. Wird ein

Vertrag – sei es Maklervertrag, Reservie-
rungsvereinbarung oder Ähnliches –
unterzeichnet, sollte sich der Makler den
Personalausweis seiner Vertragspartner
zeigen oder in Kopie übersenden lassen.
So kann er das Schriftbild der Unterschrift
abgleichen und das Risiko reduzieren,
dass später eine Fälschung behauptet
wird. (redigiert von Anja Hall)

Rechtsanwalt
Dr. Mathias Hellriegel

von Hellriegel
Rechtsanwälte

Quelle: Hellriegel Rechtsanwälte

Öffentliches Recht. Damit Nachbarn gegen
Befreiungen vom festgesetzten Maß der
baulichen Nutzung und der überbaubaren
Grundstücksfläche vorgehen können,
müssen die Festsetzungen ausdrücklich
nachbarschützenden Charakter haben.

VGH Bayern, Beschluss vom 20. April 2022,
Az. 9 CS 22.442

Die Hürden für Nachbarklagen
gegen Befreiungen sind hoch
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DER FALL

Die Antragsteller beantragten Eilrechts-
schutz gegen den Bau eines Mehrfami-
lienhauses mit sechs Eigentumswohnun-
gen und sieben Stellplätzen nordöstlich
ihres Grundstücks. Dem Bauherrn des
Mehrfamilienhauses wurden Befreiungen
von der durch einen Bebauungsplan fest-
gesetzten Wandhöhe, der Kniestockhöhe
und der Baugrenzen gewährt. Die An-

tragssteller trugen vor, dass diese Befrei-
ungen rechtswidrig seien und sie in ihren
nachbarlichen Interessen verletzen wür-
den. Das Verwaltungsgericht Würzburg
hat ihren Antrag auf Wiederherstellung
der aufschiebenden Wirkung der Klage
gegen die Baugenehmigung abgelehnt.
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DIE FOLGEN

Die Beschwerde der Nachbarn gegen die
Entscheidung des Verwaltungsgerichts
Würzburg blieb vor dem Bayerischen Ver-
waltungsgerichtshof erfolglos. Damit der
Antrag Erfolg hat, müssen die Festsetzun-
gen, von denen befreit wurde, nachbar-
schützend sein, hält der VGH fest. Eine
solche nachbarschützende Wirkung hat
sich aber weder aus dem Bebauungsplan
selbst noch aus der dazugehörigen Be-
gründung ergeben. Der Plangeber führte

in der Planbegründung aus, dass die Fest-
setzungendenBesonderheiten desGelän-
desunddengeändertenBauvorstellungen
dienen sollen. Hierbei handelt es sich
nach Auffassung des Gerichts um städte-
bauliche Ziele, die keine nachbarschüt-
zende Wirkung beinhalten. Eine ent-
sprechende nachbarschützende Wirkung
ergibt sich auch nicht aus der Gesamtheit
der Bebauungsplanfestsetzungen.
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WAS IST ZU TUN?

Das Urteil des VGH München zeigt unter
Bezugnahme auf die Wannsee-Entschei-
dung des BVerwG (s. auch „Befreiung von
altem Bebauungsplan kann rechtswidrig
sein“, IZ 1-2/2019), dass hohe Anforde-
rungen gelten, wenn ein Nachbar gegen
Befreiungen vom Nutzungsmaß und der
überbaubaren Grundstücksfläche vor-
geht. Es genügt nicht, dass die gewährten
Befreiungen rechtswidrig sind. Vielmehr
müssen die Festsetzungen, von denen
befreit wurde, nachbarschützend sein.
Dies ist jedoch in der Regel nur bei Fest-
setzungen über die Art der baulichen

Nutzung der Fall. Bei allen anderen Fest-
setzungen ist zu ermitteln, ob sie einem
nachbarlichen Interessensausgleich im
Sinne eines Austauschverhältnisses die-
nen und nicht ausschließlich aus städte-
baulichen Gründen getroffen worden
sind. Bei älteren Bebauungsplänen kann
sich dies ausnahmsweise aus der Fest-
setzungssystematik ergeben, bei neueren
Bebauungsplänen braucht es dafür je-
doch konkrete Anhaltspunkte aus der
Begründung. (redigiert von Anja Hall)

Rechtsanwältin
Katharina Feddersen
von Osborne Clarke

Quelle: Osborne Clarke

Zivilprozessrecht. Rechnet der Besteller
gegenüber dem Werklohnanspruch des
Architekten mit einem
Schadenersatzanspruch auf, kann ein
Teil-Vorbehaltsurteil ergehen, sodass der
Besteller das Honorar zunächst zahlen muss.

BGH, Urteil vom 28. Oktober 2021,
Az. VII ZR 44/18

Bauherr muss Architekten trotz
Schadenersatzklage bezahlen
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DER FALL

EinArchitekt plante für denBauherrn eine
Biogasanlage. Beauftragt waren die Leis-
tungsphasen 1 bis 8 verschiedener Leis-
tungsbilder. Während der Bauausführung
wurde der Reaktorbehälter undicht. Mit
einer nachträglich hergestellten Stahl-
innenauskleidung wurde er wieder abge-
dichtet, Stromerzeugung und die Einspei-
sung von Strom in das Netz waren mög-
lich. Der Architekt klagt auf Resthonorar.
Der Bauherr behauptet, dass der Planer
bestimmte Teilleistungen nicht erbracht

hat und fordert Schadenersatz wegen
fehlerhafter Bauüberwachung, wegen des
angeblich zunächst mangelhaft herge-
stellten Reaktors und wegen ungeeigneter
Planung eines Mangelbeseitigungsver-
suchs. Mit dem Schadenersatzanspruch
rechnet er auf und erhebtWiderklage hin-
sichtlich des Betrags, der die Klageforde-
rung übersteigt. Die Vorinstanzen haben
den Bauherrn durch Teil-Vorbehaltsurteil
verurteilt, das Honorar zu zahlen.
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DIE FOLGEN

Der BGH hat die Revision des Bauherrn
zurückgewiesen, er muss das Honorar
also zahlen. Im Übrigen geht der Rechts-
streit vor dem Landgericht weiter, und
über die Frage des Schadenersatz-
anspruchs des Bauherrn gegen den
Architekten wird noch entschieden. Die
Neufassung des § 302 Abs. 1 ZPO eröffnet
die Möglichkeit, auch dann ein Vorbe-
haltsurteil zu erlassen, wenn die zur Auf-

rechnung gestellte Forderung in einem
rechtlichen Zusammenhang mit der Kla-
geforderung steht. Die Gesetzesänderung
sollte es erleichtern, fällige Ansprüche
zügig zu titulieren. Verhindert werden
sollte dadurch auch, dass die Durchset-
zung z.B. eines Honoraranspruchs eines
Architekten blockiert wird, weil die Ge-
genseite – tatsächlich gar nicht beste-
hende – Gegenforderungen behauptet.
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WAS IST ZU TUN?

Architekten sollten diese Entscheidung
stets im Blick haben, denn sie hilft ihnen
dabei, den Honoraranspruch durchzu-
setzen. Dies mag sich auf eine temporäre
Liquiditätsverbesserung beschränken,
denn über etwaige Gegenforderungen
des Bauherrn wird zu einem späteren
Zeitpunkt entschieden. Die schnelle
Liquidität ist im Regelfall das Ziel eines
Rechtsstreits, sodass ein Vorbehaltsurteil
wertvoll ist. Bauherren sollten sich darauf
einstellen, dass sie – bei unstreitigem

Honorar – zunächst zahlen müssen und
erst später – gegebenenfalls Jahre später –
über den Schadenersatzanspruch ent-
schieden wird. Dies sollte bereits bei
der Prozesstaktik erwogen werden. An-
gesichts der Verzugszinsen sollten sie
über (Teil-)Zahlungen während des Pro-
zesses nachdenken. Die Höhe von An-
spruch und Gegenanspruch spielt bei
der Frage, ob ein Teilurteil erlassen wird,
keine Rolle. (redigiert von Anja Hall)

Kultur kommt zu kurz!

Halten wir fest: Die Kultur kommt beim
Bauen definitiv zu kurz! Die letzten Jahr-
zehnte waren vor allem durch eine Orien-
tierung an autofreundlicher Infrastruktur
und dementsprechender Architektur ge-
prägt. Momentan ist Letztere zudem zu
ihrem eigenen Leidwesen hauptsächlich
darauf getrimmt, es Investoren und Pro-
jektentwicklern auf ihrem Weg zu einem
möglichst profitablen Immobilienprojekt
recht zu machen. Was die österreichische
Architektenvereinigung IG Architektur in
ihrem Essay-Band zur gleichnamigen
Ausstellung inWien „Redenwir über Bau-
kultur!“ zusammengetragen hat, lässt sich
zu großen Teilen auch auf die Deutsche
Architekturlandschaft übertragen.

Neben vereinzelten deutschen Projekt-
beispielen und der fast obligatorischen
Erwähnung des Bauhauses wurde ein
eigener Beitrag über ostdeutsche Platten-
bauten in den Reigen aufgenommen. Der
Teilrückbau und die Bauteil-Wiedernut-
zung eines Elfgeschossers inCottbus-Sach-
sendorf zeigt nämlich eindrücklich, dass
es auch nachhaltige Entwicklungsmög-
lichkeiten für diese Bauungetüme gibt.

Zu demSchlagwort der Nachhaltigkeit
gesellen sich u.a. Beiträge zu Mobilität,
Migration, Wohnen, Bauen sowie zum
Berufsbild Architektur. Dazu geben einige
Farbfotografien von Paul Ott, die in der
Ausstellung gezeigt wurden, den Textbei-
trägen einen Rahmen. Sie demonstrieren
eindrücklich den Ist-Zustand inWien und
Graz, allerdings bleiben sie leider unkom-
mentiert.

Für die Zukunft wünschen sich die
Autoren vor allem eine Rückkehr zu mehr
Kreativität, frischenMut zuExperimenten
und mehr Mitspracherecht aller, die zu
einerwahrhaft guten Baukultur beitragen
können. Dazu gehören auch die zukünfti-
gen Be- undAnwohner von Bauprojekten.
Bleibt zu hoffen, dass dieser Weckruf von
einem Buch hierzulande auch seinen
Zweck erfüllt und bei seinen Lesern einen
Anreiz zum Nachdenken über Baukultur
schaffen kann. Alexandra Stiehl

Literaturhinweis

IG Architektur (Hrsg.):
Reden wir über Bau-
kultur! Was in Zukunft
wichtig wird.
Jovis Verlag, Berlin 2022,
182 Seiten, Softcover,
ISBN 978-3-86859-760-8,
32 Euro.

„Dichte, Dichte und Dichte“

Es ist eine Gratwanderung, möglichst viel
neuen bezahlbaren Wohnraum zu schaf-
fen und gleichzeitig Klima- und Natur-
schutzzielen gerecht zu werden. Ein be-
trächtliches Problem ist der Flächenver-
brauch (siehe bspw. Niedersachsen: „Flä-
chenverbrauch ist zu groß“, IZ 44/2021).

Auf knapp 380 Seiten widmet sich die-
ses Fachbuch dem pragmatischen Ansatz
der Nachverdichtung: Wenn bauen, dann
zuallererst dort, wo noch Potenzial inner-
halb einer besiedelten Fläche vorhanden
ist. Umfassend, aber durch kompakte
Abschnitte und Detailzeichnungen gut
verständlich, erfolgt die Auseinanderset-
zungmit denVorgabendesUmweltrechts,
des Bauordnungsrechts und des Kommu-
nalen Baurechts. Positiv hervorzuheben
sind bei den Rechtsvorschriften auch die
tabellarischen Vergleiche nach Bundes-
ländern. Verschiedene Optionen der
Nachverdichtung werden aufgeführt, wie
Neubau, Aufstockung, Umnutzung oder
Umbau. Themen, die Gegenstand von
rechtlichen Konflikten und Bauverzöge-
rungen darstellen können, wie etwa
Nachbarn und Baudenkmäler, werden
eigene Kapitel gewidmet. Nach einem
Kapitel zu Bauphysik und Baukonstruk-
tion, schließt der inhaltliche Teil mit
detaillierten Musterprojekten.

Ein Digitalpaket (Software-System-
voraussetzungen: Windows 8.1 oder Win-
dows 10) inklusive Mustervorlagen,
Checklisten und einsetzbarer Baudetails
komplettiert diesen Aufruf an Archi-
tekt:innen und Ingenieur:innen, sich den
Herausforderungen der Nachverdichtung
zu stellen. Erfreulich ist, dass man sich in
diesemBuchunangestrengt zurechtfindet,
ein Stichwortverzeichnis auf den letzten
Seiten erleichtert zusätzlich die Orien-
tierung. Marius Katzmann
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